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 Preisliste für ICAO Sprachtest  
 

       
DaeC Mitglieder Nichtmitglieder 
 
Verlängerungsprüfung                                Verlängerungsprüfung 
 
Stufe 4   € 20                 Stufe 4        € 50 
Stufe 5   € 35      Stufe 5        € 80 
 
 
Erstprüfung      Erstprüfung 
 
Stufe 4   €   50      Stufe 4 €   80 
Stufe 5   €   70      Stufe 5 €   90 
Stufe 6   € 100      Stufe 6 € 100  
 
 
Ab 01.01.2011 muß der Nachweis über die bestandene Sprachprüfung bei allen Auslandsflügen 
im Schein eingetragen sein. 
Wer ohne den Eintrag im Schein ins Ausland fliegt, hat ab der Grenze keinen gültigen  Schein 
mehr. 
BZF 1 oder AZF werden durch die ICAO Prüfung nicht ersetzt. Diese sind weiterhin auch 
Voraussetzung für Auslandsflüge. 
 
Stufe 4 muss alle 3/4 Jahre (IFR/VFR) wiederholt werden. 
Stufe 5 muss alle 6/8 Jahre (IFR/VFR) wiederholt werden. 
Stufe 6 gilt unbefristet. 
 
Wer vor dem 24. Sept. 2008 im Besitz von BZF1/AZF war, braucht keine Erstprüfung 
Stufe 4 abzulegen. D.h. man legt einfach eine „erste“ Verlängerungsprüfung ab. Dies wird in 
Oldenburg Hatten angeboten.  
Prüflinge die andere Stufen oder eine „echte“ Erstprüfung benötigen, wenden sich am besten 
direkt an Alan Harris, Kolberger Str. 16, 26789 Leer, Tel.: +49 491 999 0613, +49 174 993 
8010, info@cockpit-voices.de 
 
Bei Verlängerungsprüfungen kann die Sprachprüfung mit dem Übungsflug  
kombiniert werden. Ein Teil der Prüfung entfällt in diesem  Fall. 
 
Bitte nicht bis Dezember 2010 warten! 
Einen Prüfungstermin zu bekommen wird dann schwierig sein. 
 

 

 


